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A B H A N D L U N G E N 

HANS -WERNER SCHUSTER, PUCHHEIM 

Zur Autonomie der Hermannstädter Propstei* 

In Anbetracht der Existenz einer guten Monographie über die St. Ladislaus-Prop-
stei zu Hermannstadt1 (Sibiu, Nagyszeben) erübrigt sich hier ein skizzenhafter 
Überblick über ihre Gründung und Entwicklung. Es soll hier nur der Versuch ge­
macht werden, der Entstehung der vielschichtigen Autonomie der Hermannstädter 
Propstei nachzuspüren und die Umstände, die zu ihrer Konservierung führten,2 

kenntlich zu machen. Zuvor ist allerdings eine Präzisierung des Begriffes Auto­
nomie angebracht. 

Autonomie ist ein relativ neues Wort. Die mittelalterlichen Termini »li­
bertás« und »exemptio« beinhalten jedoch auch das, was wir unter Autonomie 
verstehen: Das Selbstbestimmungsrecht von .Körperschaften4, die mit hoheitli­
chen Befugnissen ausgestattet sind. Dieses Selbstbestimmungsrecht und die ho­
heitlichen Befugnisse werden aber durch übergeordnete Stellen, beziehungsweise 
durch die übergeordnete Stelle, und deren Bestätigungsrecht beschränkt. Gültig­
keit hat die so bestimmte Autonomie sowohl im kirchlichen als auch im weltli­
chen Bereich. 

Die »libertás« der »hospites« 

Von den »hospites«, den Gastsiedlern in Siebenbürgen, erfahren wir erstmals aus 
einer Urkunde von 1186.3 Eine päpstliche Urkunde aus dem Jahre 1191 erwähnt 

Vortrag gehalten auf der 23. Jahrestagung des Arbeitskreises für siebenbürgische Landeskunde e.V. 
Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem osteuropäischen Seminar der Philipps-Universität Marburg 
vom 3.-6. Oktober 1985 in Marburg/Lahn. 

1 REINERTH Karl: Die freie königliche St. Ladislaus-Propstei zu Hermannstadt und ihr Kapitel. In: 
Deutsche Forschungen im Südosten 1 (1942) S. 319-361,567-597. 

2 Andreas Scheiner hielt es noch 1927 für berechtigt, in der »[...] Hennannstädter Propstei vom Jahre 
1191 den ersten Ansatz unserer [der siebenbürgisch-sächsischen] heutigen Volksverfassung zu 
erblicken.« Vgl. SCHEINER Andreas: Mundart und Kirche um 1200. In: Kirchliche Blätter. 1927, Nr. 
17, S. 149. 

3 Das Original ist verschollen. Erhalten ist eine Abschrift vom Anfang des 16. Jahrhunderts. Ein Fak­
simile der Abschrift publizierte BÉKEFI Remig: DI. Béla és a magyarnemzet művelődése [Béla JU. 



2 HANS-WERNER SCHUSTER 

die »ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum«, die vom König Béla III. (1173-
1196) in einer freien Propstei geordnet wurde.4 Ein Jahr später erfahren wir aus 
einer Urkunde des Kardinallegaten Gregorius, daß in und außerhalb der Her­
mannstädter Propstei Flandrer siedeln.5 Diese Flandrer gehörten zu den schon er­
wähnten »hospites«, die, vom ungarischen König ins Land gerufen, bestimmte 
Dienste leisten sollten. Deshalb wurde ihnen von Anfang an eine gewisse 
»libertás« verliehen. Deren Umfang hat die Rechtsforderung der Siedler bestimmt, 
aber sie wurde nur dank der dem arpadischen Königtum eigenen Möglichkeiten 
verwirklicht.6 Als Kern der Autonomie der Siedler darf man die Richterwahl, die 
Rechtssprechung laut »iudicium consuetudinarium«, die Pfarrerwahl, den Zehnt­
bezug der Pfarrer sowie die direkte Unterstellung unter den König in weltlichen 
Dingen und unter den Graner Erzbischof in geistüchen Dingen betrachten. Die 
Autonomie der Siedler beruhte auf dem Personalitätsprinzip und war in erster Li­
nie eine politische Autonomie, aus der sich die kirchlichen Sonderregelungen er­
gaben. Nichtsdestotrotz erfahren wir aus der Urkunde von 1191, daß die Siedler 
auf dem Gebiet der späteren Propstei eine »ecclesia Theutonicorum Ultrasilva­
norum« errichtet haben. Wie der Aufbau dieses kirchlichen Gebildes vonstatten 
gegangen ist, kann man durch Analogie mit Szentirmais »Der Ursprung des Ar-
chidiakonats in Ungarn«7 nachvollziehen. Durch die Vermehrung der Pfarreien -
Reinerth hat gezeigt, daß Pfarrer von Anfang an dabei waren8 - wurde es nötig, 
diese zu beaufsichtigen. Aus den Urpfarren entstanden so die Diakonate (Archi-
presbyterate, Dekanate)9 und daraus die Archidiakonate, oder - in unserem spe-

und die Bildung der ungarischen Nation]. In: FORSTER Gyula (Hg.): m . Béla magyar király emléke­

zete [Zur Erinnerung an den ungarischen König Béla EH.]. Budapest 1900, S. 115-144, hier S. 139f. 
4 URKUNDENBUCH ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHEN IN SIEBENBÜRGEN. Begründet von Franz ZIMMER­

MANN. Bd. 1. Bearbeitet von Franz ZIMMERMANN und Carl WERNER. Hermannstadt 1892 (im weite­

ren ÜB), Nr. 1, S. If. 
5 ÜB, Nr. 2, S. 2f. - GRANDJEAN Wolfgang: Die Anfänge der Hermannstädter Propstei im Spiegel 

päpstlicher Urkunden. Li: ZUR RECHTS- UND SffiDLUNGSGESCHICHTE DER SffiBENBÜRGER SACHSEN. 

Köln - Wien 1971, S. 271, Anm. 10. (Siebenbürgisches Archiv 8.), datiert die Urkunde auf 1192. 
6 KURZE Dietrich: Zur historischen Einordnung der kirchlichen Bestimmungen des Andreanum. In: 

ZUR RECHTS- UND SIEDLUNGSGESCHICHTE, S. 250-260, hier S. 159; ZIMMERMANN Harald: Hospites 

Theutonici. Rechtsprobleme der deutschen Südostsiedlung. In: Gedenkschrift für Harald Steinacker 

(1875-1965). München 1966, S. 67-84, hier S. 77f. (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen 

Kommission 16.) 
7 SzENTBtMAl Alexander: Der Ursprung des Archidiakonats in Ungarn. In: österreichisches Archiv für 

Kirchenrecht 7 (1956) 1, S. 231-244. 
8 REINERTH Karl: Siebenbürger und Magdeburger Flandrenses-Urkunden aus dem 12. Jahrhundert. In: 

Südostdeutsches Archiv 8 (1965) S. 26-56. 
9 Die meisten Forscher sehen in der gemeinsamen Interessenvertretung der Priester den Grund für die 

Entstehung der Dekanate - und das erst im 13. Jahrhundert. Aber Otto MlTTELSTRASS hat in seiner 

Abhandlung »Terra Syculorum terrae Sebus und der sächsische Unterwald«. In: ZUR RECHTS- UND 

SIEDLUNGSGESCHICHTE S. 88-110 gezeigt, daß Dekanat und Kapitel nicht deckungsgleich sind, daß 

auch Pfarrer von außerhalb eines Dekanates zwecks Interessenvertretung dem Kapitel dieses Deka-
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ziellen Fall - aus der Hermannstädter Urpfarre die Kirche der Deutschen in Sie­
benbürgen und daraus die Hermannstädter Propstei. Für diese Entwicklung spricht 
die sehr wahrscheinliche Identität des Propstes mit dem Hermannstädter Pfarrer.10 

Wem die »ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum« unterstellt war, weiß 
man nicht. Man kann annehmen, daß sowohl der Bischof von Siebenbürgen in 
Weißenburg (auch Karlsburg, Alba Iulia, Gyulafehérvár), dessen Bistum nach 
Osten und Süden offen und noch nicht abgegrenzt war, als auch der Graner Erzbi­
schof, der die geisüiche Jurisdiktion über die »hospites« innehatte, versuchten, 
sich dieses kirchliche Gebilde zu unterstellen. 

Der »praelatura nullius«-Status 

Über die Gründung der Propstei geben uns die zwei schon erwähnten Urkunden 
Nachricht. Die erste vom 20. Dezember 1191 ist eine Bestätigung der Gründung 
durch Papst Coelestin III. (1191-1198). Sie ist an den Graner Erzbischof Job 
(tl204) gerichtet, dem der Papst das Krönungsrecht sowie die Gerichtsbarkeit in 
geistlichen Dingen über die Hofbeamten bestätigt. Die Urkunde besagt weiter, daß 
König Béla III. die Kirche der Deutschen in Siebenbürgen in einer freien Propstei 
geordnet und mit denselben Zeichen der Freiheit wie die anderen exemten Prop-
steien ausgestattet hat.11 Der damals12 anwesende Kardinallegat Gregorius 
»apostolica postmodum auctoritas confirmavit«. 

In der zweiten Urkunde aus dem Jahre 1192 entscheidet der Kardinallegat 
Gregorius einen Streit zwischen »Adrianum Ultrasilvanum episcopum« (1181-
1202) und »P. praepositum Cibiniensem«. Anlaß des Streites war der Anspruch 
des Propstes, daß ihm alle Siedler, die in den Urkunden dieser Zeit »Flandrenses«, 
also Flandrer genannt werden, unterstellt seien. Der König stellt aber fest, daß das 
nie seine Absicht war: Die Propstei sollte nur jene Flandrer umfassen, die sich auf 
dem geysanischen Desertum niedergelassen haben oder niederlassen werden.13 

Dieses bekräftigt und bestätigt der Kardinallegat. 

nates beitreten konnten. Außerdem hat er gezeigt, daß mit dem Verschwinden der deutschen Be­

völkerung in einigen Gemeinden, diese Gemeinden auch ihre Mitgliedschaft in Kapitel und Deka­

nat verlieren, woraus man schließen könnte, daß diese Mitgliedschaft altes Siedlerrecht war. 
10 Müil£R Georg E.: Ist der Hermannstädter Propst auch Stadtpfarrer von Hermannstadt gewesen? In: 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 58. Kanonistische Abteilung XXVII (1938) S. 

310-314. 
11 ÜB, Nr. 1, S. 1 : »[...] ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum in praeposituram sit liberam institute, 

et eisdem, quibus [et aliae] praepositurae exemptae, libertatis [insignibus redimita]«. 
12 Im Sommer 1189 bzw. 1190 laut GRANDJEAN S. 269. 

13 ÜB, Nr. 2, S. 2f.: »[...] praepositus diceret generaliter omnes Flandrenses ecclesiae suae fuisse sup-

positus [...] gloriosus rex [...] promulgavit, quod non fuit eius intention is tempore constitution is 

praepositurae nee postea, quod alii Flandrenses praeposito essent subditi, nisi qui tunc tantummodo 

habitabant in deserto, quod sanctac recordationis Geysa pater suus Flandrensibus concesserat, et in 

eodem futuris temporibus essent habitaturi.« 
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Die erste Urkunde spricht der Hermannstädter Propstei dieselben Freiheiten 
zu, mit der auch die anderen exemten Propsteien ausgestattet waren. Wieso aber 
wurde die Hermannstädter Propstei mit den anderen Propsteien gleichgestellt, da 
sie doch etwas Besonderes war und sich von ihnen unterschied? Dieses Besondere 
läßt schon die »ecclesia Theutonicorwn Ultrasilvanorum« der ersten Urkunde ah­
nen. Deutlich macht es dann die Urkunde von 1192: Die Propstei umfaßte jene 
Flandrer, die sich auf dem Gebiet des geysanischen Desertum niedergelassen ha­
ben oder niederlassen werden. Die Exemtion umfaßte somit nicht nur den Propst 
und das Kapitel, sondern ein ganzes Territorium - das nicht mit dem Propstei­
besitz von nur vier Dörfern identisch war - und dessen Bewohner. 

Ein solches »aktiv exemtes« Gebiet wird kirchenrechtlich als »praelatura 
nullius scilicet dioecesis« bezeichnet. Es ist ein bistumsähnlicher Sprengel14 

außerhalb der ordentlichen Bistumsverfassung und war - heute ist es nicht mehr 
unbedingt - direkt der Römischen Kirche unterstellt.15 Zwar wird die Hermann­
städter Propstei nie expressis verbis als »praelatura nullius« bezeichnet, aber die 
Formulierung von Papst Innozenz III. (1198-1216) aus dem Jahre 1211 ist ein­
deutig: »Scibiniensi praepositura vacante, quae ad Románam ecclesiam nullo per­
onét mediante.«16 Auch aufgrund der Rechtsstellung der Propstei und der Juris­
diktionsgewalt des Propstes kann man sich der Meinung Karl Reinerths an­
schließen: »Kirchenrechtlich ist der Hermannstädter Propst als praelatus nullius 
dioeceseos zu beurteilen.«17 

Otto Mittelstraß stellte die Forderung auf, Besitzgeschichte als Quelle heran­
zuziehen, da ein Besitz - an Dingen oder Rechten - an einem Ort und an Men­
schen haftet, und durch diese doppelte Bindung große Beständigkeit hat.18 In 
Umkehrung dieses Gedankens ergibt sich für unseren Fall folgende Schlußfolge­
rung: Das Freitum der »hospites« - als Besitz - konnte dadurch, daß es mit der 
Gründung der Hermannstädter Propstei auch an ein bestimmtes Gebiet gebunden 
war, Beständigkeit erlangen. 

14 Die Hermannstädter Propstei wird auch als Bistum bezeichnet. Vgl. ÜB, Nr. 105, S. 91: »[...] Scibi-

niensis diocesis Ultrasilvana«. 
15 KlENTTZ Erwin von: Die Rechtsstellung der gefreiten Äbte und Prälaten. 1h: Theologie und Glaube 

25 (1933) S. 590-604, besonders S. 602; HOFMEISTER Philipp: Gefreite Abteien und Prälaturen. In: 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 81. Kanonistische Abteilung L (1964) S. 127-

248, besonders S. 244-246; SCHEUERMANN Audomar: Die Exemtion nach geltendem kirchlichen 

Recht mit einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung. Paderborn 1938. (Görres Gesell­

schaft. Veröffentlichung der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft 77.) 
16 ÜB, Nr. 18, S. 10. Ähnlich formulierte er schon in einer Urkunde von 1202: »[...} regales Praeposi-

turae [...] ad nos in spiritualibus nullo pertinet mediante.« Vgl. CODEX DlPLOMATICUS HUNGÁRIÁÉ 

ECCLESiASTicus AC CIVILIS. Hg. von Georgius FEJÉR. Bd. 2. Budae 1829, S. 392. 

17 REINERTH: Propstei, S. 329. 
18 MriTELSTRASS Otto: Die Besitzergreifung Siebenbürgens durch die Arpadenkönige. Zur Problema­

tik Siebenbürger Geschichtsschreibung. In: Neue Beiträge zur siebenbürgischen Geschichte und 

Landeskunde. Köln - Graz 1962, S. 13-28, hier S. 25. (Siebenbürgisches Archiv 1.) 
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Überblickt man das Dargestellte, so zeigte sich auf dem Gebiet der St Ladis-
laus-Propstei zu Hermannstadt eine vielschichtige Autonomie: 
- eine auf dem Personalprinzip beruhende politische Autonomie der »hospites«; 
- eine auf dem Personalprinzip beruhende kirchliche Autonomie der »hospites«; 
- eine territoriell bestimmte kirchliche Autonomie der »hospites«; 
- eine Autonomie der Hermannstädter Propstei im engeren Sinn. 
Und alle diese Autonomien überlagerten sich, hoben sich jedoch - wie die weitere 
Entwicklung der Propstei zeigt - nicht auf. Darüber wachten die jeweiligen über­
geordneten Stellen: Papst, König und Graner Erzbischof; denn jede Änderung, 
jede Klärung des Grades der Autonomie - in dem Sinne, wer nun das Selbstbe­
stimmungsrecht des neuen kirchlichen Gebildes beschränkt, wem es unterstellt ist 
- hätte für den einen Machtgewinn und für den anderen Machtverlust bedeutet. 
Daß es gleichwohl an solchen Versuchen nicht gefehlt hat, sollen einige Beispiele 
belegen. 

1202 erklärte Papst Innozenz III. unmißverständlich, daß die königlichen 
Propsteien kirchlich ihm unmittelbar unterstünden.19 Das wiederholte er am 5. 
Mai 1203,20 relativierte es aber noch am gleichen Tag,21 und nach einem Graner 
Protest entschied er salomonisch: es gäbe solche Propsteien, die ihm unterstellt 
sind, und solche, die dem Graner Erzbischof unterstellt sind - ohne diese genau zu 
benennen.22 1211 erklärte er die Hermannstädter Propstei wieder als unmittelbar 
unter ihm stehend,23 um im nächsten Jahr die Umwandlung der Propstei in ein 
Bistum mit der Begründung abzulehnen, daß dadurch ihm und dem Graner Erzbi­
schof Schaden erwachse.24 Durch diese Urkunde wurde die Rechtslage der St. 
Ladislaus-Propstei noch verworrener und noch undurchsichtiger, da Innozenz sie 
auch als Teil der zum Erzbistum Kalocsa gehörenden Siebenbürger Diözese 
bezeichnet.25 Erst durch die neue Führerstellung des Graner Erzbischofs, der 1239 
und erneut 1256 zum Primas über alle ungarischen Kirchen erhoben wurde,26 

nahm seit 1264 die Unterstellung der Propstei unter Gran immer deutlichere 
Konturen an.27 

Die eigentlichen Gewinner dieser Kompetenzstreitigkeiten waren letzten En­
des die Siedler, welche einen Oberherren gegen den anderen ausspielen konnten -
und das auch noch nach der Aufhebung der Hermannstädter Propstei durch König 
Sigismund im Jahre 1424.28 Um den Ansprüchen des Graner Primas' entgegen-

19 Siehe Anm. 16. 

20 MONUMENTA ECCLESIAE STRIGONIENSIS. Hg. von Nándor KNAUZ. Bd. 1. Strigonü 1874, Nr. 154, S. 

166: »[...] praepositurae regales [...] ad nos in spiritualibus nullo mediante pertinet«. 

21 Ebd. Nr. 155, S. 166f. 

22 Ebd. Nr. 161, S. 171f. 

23 Siehe Anm. 16. 

2* ÜB, Nr. 21 , S. 13. 

25 Ebd.: »[...] Cibiniensem ecclesiam in Ultrasilvana diocesi, qui melropoli Colocensi subdatur«. 

26 MoNxaiENTA ECCLESIAE STRIGONIENSIS S. 329 ,437 . 

27 ÜB, Nr. 104, S. 91, Nr. 105, S. 91f. 

28 ÜB. Bd. 4. Bearbeitet von Gustav GÜNDISCH. Hermannstadt 1937, Nr. 1956, S. 217ff. - Seit dem 
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zuwirken, behaupteten die Siedler im Jahre 1436 dem Milkover Bistum zu unter­
stehen.29 Welches die Folgen dieses Verwirrspiels waren, welch hohen Grad von 
kirchlicher Autonomie die Kapitel der ehemaligen Hermannstädter Propstei sich 
bewahrt hatten, macht der sehr aufschlußreiche Vorwurf des Primas Thomas Ba-
kócz (1442-1521, seit 1497 Primas) in einem Schreiben aus dem Jahre 1513 an 
das Hermannstädter Kapitel deutlich: »Wollt ihr vielleicht die einzigen sein, die 
keine Vorgesetzten anerkennen?«30 

Kehren wir noch einmal zur Gründung der Hermannstädter Propstei zurück. Für 
Karl Kurt Klein gelingt damit »auf kirchlichem Gebiet [...] das Personalrecht 
westlicher Hospites mit dem geltenden Territorialrecht in Übereinstimmung zu 
bringen.«31 Gegen diese Annahme sprechen die oben dargestellten Kompetenz­
streitigkeiten. Auch muß eingewendet werden, daß man 1190 in Siebenbürgen 
noch nicht von einem geltenden Territorialrecht sprechen kann: Die Komitatsver­
fassung, deren Anfänge zwar schon im 11. Jahrhundert lagen, setzte sich in einem 
Großteil Siebenbürgens erst Anfang des 13. Jahrhunderts durch, und auch in der 
kirchlichen Organisation war die territoriale Einteilung - in Archidiakonate -
noch nicht beendet und die Grenzen der Bistümer waren noch nicht festgesetzt.32 

Die Ausbreitung des Territorialrechtes in Siebenbürgen bedeutete - nach der 
Eroberung, Besitznahme und Besiedlung des Landes auf personalrechtlicher 
Grundlage - die Einbindung der jeweils zuletzt gewonnenen Gebiete in das unga­
rische Reich, in dessen weltliche und kirchliche Organisation. 

Fragt man sich, ob man die Gründung der Hermannstädter Propstei als Ver­
such einer solchen Einbindung werten kann, so muß man es zunächst verneinen; 

Ende des 13. Jahrhunderts konnten sich die Siedler und ihre kirchlichen Führer auch von der Ober­

hoheit des Propstes emanzipieren. Vgl. REINERTH: Propstei, S. 570-574. 

29 ÜB, Bd. 4, Nr. 2276, S. 620f.; REINERTH Karl: Aus der Vorgeschichte der siebenbürgisch-sächsi-

schen Reformation. Ein Beitrag zur Geschichte des Milkover Bistums. In: Archiv des Vereins für 

siebenbürgische Landeskunde 50 (1941) 1, S. 3-70, besonders S. 3-6. - Dem 1228 gegründeten 

bzw. wiedererrichteten Milkover Bistum scheinen schon bei der Gründung neben dem Burzenland 

weitere von »hospites« bewohnte Gebiete in Siebenbürgen angehört zu haben. Vgl. REINERTH: Prop­

stei, S. 339, Anm. 52. Dafür spricht auch eine Urkunde von Papst BonifazIX. (1389-1404) aus dem 

Jahre 1389, in welcher das Gebiet der Hermannstädter Propstei als ehemals zum Argenser Bistum -

ein »Nachfolger« des Milkover Bistums - gehörend betrachtet wird. Vgl. ÜB. Bd. 3 . Bearbeitet von 

Franz ZIMMERMANN, Carl WERNER und Georg MÜLLER. Hermannstadt 1902, S. 254. 
3 0 REINERTH: Vorgeschichte, S. 19f. Auf S. 19-22 ist die Urkunde in deutscher Übersetzung abge­

druckt. 
3 1 KLEIN Karl Kurt: Geysanum und Andreanum. Fragmentarische Betrachtungen zur Frühgeschichte 

der Deutschen in Siebenbürgen. In: Z U R RECHTS- UND SIEDLUNGSGESCHICHTE S. 54-62, hier S. 60. 
3 2 SCHÖNEBAUM Herbert: Der politische und kirchliche Aufbau Siebenbürgens bis zum Tatareneinfall. 

Di: Leipziger Vierterjahresschrift für Südosteuropa 1 (1937) 1, S. 14-54, besonders S. 34, 3 8 , 4 4 , 5 1 ; 

SZENTTÄMAI Alexander: Das Recht der Erzdechanten (Archidiakone) in Ungarn während des Mittel­

alters. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 74. Kanonistische Abteilung XLII1 

(1957) S. 132-201, besonders S. 135, 138f. 
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denn durch ihren »nullius«-Status, durch die direkte Unterstellung unter den Hl. 
Stuhl wurde sie eher aus der ungarischen Kirchenorganisation herausgenommen. 
Andererseits kann man auch nicht annehmen, daß es die Absicht des Königs war, 
das Freitum der Siedler zu stärken: dagegen spricht die Unterstellung eines Teiles 
der Flandrer unter den Weißenburger Bischof. Eine mögliche Erklärung bietet 
vielleicht die Absicht von König Andreas LT. (1205-1235), die Propstei im Jahre 
1212 zu einem Bistum zu erheben,33 und die Entstehungsart einer gefreiten Prä-
latur. 

Der »nullius«-Status konnte vom Papst traditionsreichen und bedeutenden 
Klöstern verliehen werden, oder er konnte sich aus der passiven Exemtion jener 
Klöster entwickeln, deren Äbte zu kirchlichen Oberherren von Klerus und Volk 
des klösterlichen Besitzstandes geworden waren.34 Für die Hermannstädter Prop­
stei entfallen diese Möglichkeiten. Die Literatur kennt aber auch die gefreite 
Propstei als Organisationsform für noch »unfertige« Gebiete vor deren Erhebung 
zum Bistum - wenn auch erst seit dem 19. Jahrhundert.35 Ob man dies auch auf 
das 12. Jahrhundert übertragen kann, sei dahingestellt. Die Parallelität ist jeden­
falls frappierend, und die Besonderheiten der St. Ladislaus-Propstei könnten sehr 
wohl für eine solche Möglichkeit sprechen: Sie wurde nicht expressis verbis als 
»praelatura nullius« bezeichnet und von der in Anm. 15 angegebenen Literatur 
nicht berücksichtigt; die Initiative zur Gründung der Propstei und zu ihrer Erhe­
bung zum Bistum ging vom ungarischen König aus und nicht vom Papst, was aber 
durch die besonderen kirchlichen Befugnisse der Arpadenkönige nicht allzusehr 
verwundern darf.36 Außerdem sei auf die sehr ähnlich gearteten Verhältnisse im 
Burzenland (Tara Bírsei, Barcaság) verwiesen: Sein Dechant und sein Kapitel er­
freuten sich sehr weitreichender Exemtionen,37 der Papst unterstellte das Burzen­
land direkt seiner Jurisdiktion38 und man plante auch seine Erhebung zum 
Bistum.39 

Wenn man diese Überlegungen berücksichtigt, kann man die Gründung der 
Hermannstädter Propstei als Versuch einer Einbindung in die kirchliche Organi­
sation Ungarns werten - als ersten Schritt zu einer Bistumsgründung. Man könnte 

33 ÜB, Bd. 1, Nr. 21, S. 13. 

3* HOFMEISTER S. 234; KIENTTZ S. 597; SCHEUERMANN Audoman Exemtion. In: Lexikon für Theologie 

und Kirche. Bd. 3. Freiburg/Br. 1959, Sp. 1296. 
35 Ebd. 
36 Der bei der Gründung anwesende Kardinallegat Gregorius bestätigt bloß die Gründung. Siehe S. 3. 

Vgl. DEÉR Josef: Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation. 

In: Byzanz und das abendländische Herrschertum. Ausgewählte Aufsätze von Josef Deér. Hg. von 

Peter CLASSEN. Sigmaringen 1977, S. 435-494. (Vorträge und Forschungen 21.) 

37 ÜB. Bd. 1, Nr. 35, S. 24, Nr. 36, S. 24f., Nr. 39 , S. 28f., Nr. 40 , S. 29f., Nr. 41 , S. 30f.f Nr. 42, S. 

31f. 
38 Ebd. Nr. 36, S. 24f., Nr. 37, S. 25f., Nr. 40, S. 29f. 
39 Ebd. Nr. 35, S. 24. Auch plante man 1453 die Verlegung des Bischofsitzes der Diözese Mükov nach 

Kronstadt (Brasov, Brassó). Vgl. REINERTH, Vorgeschichte, S. 3; ÜB. Bd. 5. Bearbeitet von Gustav 

GÜNDISCH. Bukarest 1975, Nr. 2870, S. 416, Nr. 2881, S. 423. 
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einwenden: Warum wurde nicht gleich ein Bistum oder ein Archidiakonat gebil­
det? Daß nicht schon 1190 ein Bistum errichtet wurde, lag sicherlich an der be­
scheidenen Seelenzahl dieses Gebietes; daß es nicht Archidiakonat des siebenbür-
gischen Bistums wurde, könnte man mit der erstaunlich großen Ausdehnung die­
ses Bistums erklären - es mag aber auch ein Zeichen für die schon beträchtliche 
Selbständigkeit der »ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum« sein. 

Durch den gescheiterten Versuch Andreas' II. im Jahre 1212, die Hermann­
städter Propstei zu einem Bistum zu erheben, wurde das, was vielleicht als Über­
gangslösung gedacht war, zum Dauerzustand, und die geplante Einbindung in die 
ungarische Kirchenorganisation mißlang. Als dies 1512 durch das Aufgehen des 
Milkover und des Argenser Bistums sowie der dazugehörigen siebenbürgischen 
Kapitel - auch jener ehemals zur Hermannstädter Propstei gehörenden - im Gra­
ner Erzbistum gelang,40 entfremdete der Primas dadurch »das ganze sächsische 
Volk sich [Bakócz] und der katholischen Kirche«.41 Die Folge davon war das 
Ausscheiden der Siebenbürger Sachsen aus der ungarischen Kirchenorganisation 
und aus der katholischen Kirche im Zuge der Reformation und die Bildung einer 
selbständigen Kirchenorganisation. 
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